
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 26.09.2002 

 Vorlage Nr. 02/0453 
Federf. Stadtamt: Sozialamt 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Rat Ratsfrau Seifert 10.10.2002  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Satzung über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Gladbeck und die Erhe-
bung von Benutzungsgebühren vom 12.07.1995 
hier: Änderungssatzung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
 
 
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 17.09.02 über die Schließung des Über-
gangsheimes an der Bottroper Str. 296 beraten und sich für eine Auflösung dieses Stand-
ortes ausgesprochen. 
Auf die ausführliche Verwaltungsvorlage zur Sitzung des Sozialausschusses wird verwie-
sen. 
 
Bei dem Übergangsheim Bottroper Str. 296 handelt es sich um eine öffentliche Einrich-
tung, über dessen Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschränkung und Auflösung der 
Rat gem. § 41 GO NW zu entscheiden hat. Die Satzung für die Benutzung der Über-
gangsheime der Stadt Gladbeck und die Erhebung von Benutzungsgebühren vom 12. Juli 
1995 ist daher in ihrem § 1 zu ändern und die öffentliche Einrichtung „Bottroper Str. 296“ 
mit Wirkung ab dem 01.01.2003 zu streichen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
 
folgende ⌧ 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
einmalig  700.000 €  einmalig   
jährlich    jährlich ./. 60.000 €  
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs- und Be-

triebskosten 
  

    Finanzierungskosten   
 
Haushaltsmittel stehen:  zur Verfügung  nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt die als Anlage beigefügte Änderungssatzung zur 
„Satzung für die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Gladbeck und die Erhebung 
von Benutzungsgebühren vom 12.07.95“. 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
Schwerhoff 

 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


